
AS Magnetiq Bank 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank 

 
1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Ge-

schäftsbedingungen und der Besonderen Be-
dingungen 
(1) Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten für die gesamte Geschäftsverbindung zwi-
schen dem Kunden und der AS Magnetiq Bank 
(nachfolgend „Bank“). Daneben gelten für ein-
zelne Geschäftsbeziehungen Besondere Bedin-
gungen (zum Beispiel Besondere Kreditbedin-
gungen zum Allgemein-Verbraucherdarlehens-
vertrag), die Abweichungen oder Ergänzungen 
zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
enthalten; sie werden in der Regel bei Abschluss 
des der betreffenden Geschäftsbeziehung zu-
grundeliegenden Vertrages (z.B. des Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrages) mit dem Kun-
den vereinbart. Sofern und soweit Regelungen in 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
Bestimmungen in Besonderen Bedingungen in 
Widerspruch stehen, gehen die Bestimmungen 
der Besonderen Bedingungen diesen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen vor, soweit nicht in 
den Besonderen Bedingungen ausdrücklich et-
was anderes bestimmt ist. 

(2) Änderungen 
a) Änderungsangebot 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 
und der Besonderen Bedingungen werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (zum Beispiel ein 
Online-Postfach), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. 

b) Annahme durch den Kunden 
Die von der Bank angebotenen Änderungen 
werden nur wirksam, wenn der Kunde diese 
annimmt, gegebenenfalls im Wege der nach-
folgend geregelten Zustimmungsfiktion. 

c) Annahme durch den Kunden im Wege der 
Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als 
Annahme des Änderungsangebots (Zustim-
mungsfiktion), wenn 
(aa) das Änderungsangebot der Bank er-

folgt, um die Übereinstimmung der ver-
traglichen Bestimmungen mit einer ver-
änderten Rechtslage wiederherzustel-
len, weil eine Bestimmung dieser Ge-
schäftsbedingungen oder der Besonde-
ren Bedingungen 
- aufgrund einer Änderung von Geset-

zen, einschließlich unmittelbar gel-
tender Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union, nicht mehr der 
Rechtslage entspricht oder 

- durch eine rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung, auch durch ein Ge-
richt erster Instanz, unwirksam wird 
oder nicht mehr verwendet werden 
darf oder 

- aufgrund einer verbindlichen Verfü-
gung einer für die Bank zuständigen 
nationalen oder internationalen Be-
hörde (z.B. der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht oder der 
Europäischen Zentralbank) nicht 
mehr mit den aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtungen der Bank in Einklang 
zu bringen ist, 

und 
(bb) der Kunde das Änderungsangebot der 

Bank nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Än-
derungen abgelehnt hat. 

Die Bank wird den Kunden im Änderungsan-
gebot auf die Folgen seines Schweigens hin-
weisen. 

d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion 
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwen-
dung 
- bei Änderungen der Nummer 1 Absatz 2 

und Nummer 8 Absatz 5 dieser 
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
der entsprechenden Regelungen in den 
Besonderen Bedingungen oder 

- bei Änderungen, die die Hauptleistungs-
pflichten des Vertrages und die Entgelte 
für Hauptleistungen betreffen, oder  

- bei Änderungen von Entgelten, die auf 
eine über das vereinbarte Entgelt für die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung 
des Verbrauchers gerichtet sind, oder 

- bei Änderungen, die dem Abschluss eines 
neuen Vertrages gleichkommen, oder 

- bei Änderungen, die das bisher verein-
barte Verhältnis von Leistung und Gegen-
leistung erheblich zugunsten der Bank ver-
schieben würden. 

In diesen Fällen wird die Bank die Zustim-
mung des Kunden zu den Änderungen auf 
andere Weise einholen. 

e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zu-
stimmungsfiktion 
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion 
Gebrauch, kann der Kunde den von der Än-
derung betroffenen Vertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die 
Bank den Kunden in ihrem Änderungsange-
bot besonders hinweisen 

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft 
(1) Bankgeheimnis 
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kun-
denbezogenen Tatsachen und Wertungen ver-
pflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bank-
geheimnis). Informationen über den Kunden darf 
die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche 
Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde ein-
gewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer 
Bankauskunft befugt ist. 

(2) Bankauskunft 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene 
Feststellungen und Bemerkungen über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kre-
ditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmä-
ßige Angaben über die Höhe von Kreditinan-
spruchnahmen werden nicht gemacht. 

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Bankauskunft 

Die Bank ist nur dann befugt, über juristische Per-
sonen und im Handelsregister eingetragene 
Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich 
die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit be-
zieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, 
wenn ihr eine anders lautende Weisung des 

Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere 
Personen, insbesondere über Privatkunden und 
Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn 
diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zu-
gestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur er-
teilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Inte-
resse an der gewünschten Auskunft glaubhaft 
dargelegt hat. Liegt eine generelle Zustimmung 
des Kunden vor, wird die Bankauskunft daneben 
nur dann erteil, wenn kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass schutzwürdige Belange des Kun-
den der konkreten Auskunftserteilung entgegen-
stehen. 

(4) Empfänger von Bankauskünften 
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kun-
den sowie anderen Kreditinstituten für deren 
Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kun-
den 
(1) Haftungsgrundsätze 
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter 
und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen hinzuzieht. Soweit die Besonderen 
Bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehun-
gen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abwei-
chendes regeln, gehen diese Regelungen vor. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 
(zum Beispiel durch Verletzung der in Nummer 7 
dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mit-
wirkungspflichten) zu der Entstehung eines Scha-
dens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

(2) Weitergeleitete Aufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischer-
weise in der Form ausgeführt wird, dass die Bank 
einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, 
erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn 
im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet 
(weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Bei-
spiel die Einholung von Bankauskünften bei an-
deren Kreditinstituten. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung des Dritten. 

(3) Störung des Betriebs 
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch hö-
here Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereig-
nisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aus-
sperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von ho-
her Hand im In- oder Ausland) eintreten. 
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4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kun-
den, der kein Verbraucher ist 
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen 
Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn 
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbe-
schränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur 
Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren 
Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finan-
zierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 Bürger-
liches Gesetzbuch (BGB) hat. 

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des 
Kunden 
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der 
sich gegenüber der Bank auf die Rechtsnach-
folge des Kunden beruft, der Bank seine erb-
rechtliche Berechtigung in geeigneter Weise 
nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung 
oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen 
Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zuge-
höriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf 
die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Tes-
tamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtig-
ten ansehen, ihn verfügen lassen und insbeson-
dere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies 
gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der 
dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung 
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht 
verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies in-
folge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei 
kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen 
Kunden 
(1) Geltung deutschen Rechts 
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kun-
den und der Bank gilt deutsches Recht. 

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden 
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige 
Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Han-
delsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank 
diesen Kunden vor den Gerichten in Berlin oder 
bei einem anderen zuständigen Gericht verkla-
gen; dasselbe gilt für eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen. Die Bank selbst kann von die-
sen Kunden nur vor den Gerichten in Berlin ver-
klagt werden. 

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden 
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für 
Kunden, die im Ausland eine vergleichbare ge-
werbliche Tätigkeit ausüben, sowie für 

 
1  International Bank Account Number (Internationale Bank-

kontonummer). 

ausländische Institutionen, die mit inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind. 

Mitwirkungspflichten des Kunden 

7. Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Ge-
schäftsverkehrs ist der Kunde verpflichtet, der 
Bank Änderungen seines Namens und seiner An-
schrift sowie das Erlöschen oder die Änderung ei-
ner gegenüber der Bank erteilten Vertretungs-
macht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüg-
lich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht 
auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öf-
fentliches Register (zum Beispiel in das Handels-
register) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder 
ihre Änderung in dieses Register eingetragen 
wird. Darüber hinaus können sich weitergehende 
gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere 
aus dem Geldwäschegesetz, ergeben. 

(2) Klarheit von Aufträgen 
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erken-
nen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge 
können Rückfragen zur Folge haben, die zu Ver-
zögerungen führen können. Vor allem hat der 
Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit seiner Angaben, insbesondere der 
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN1 und 
BIC2 sowie der Währung zu achten. Änderungen, 
Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträ-
gen müssen als solche gekennzeichnet sein. 

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit 
der Ausführung eines Auftrags 

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags 
besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank ge-
sondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten 
Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars 
erfolgen. 

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilun-
gen der Bank 

Der Kunde hat Abrechnungen, Anzeigen über die 
Ausführung von Aufträgen sowie Informationen 
über erwartete Zahlungen und Sendungen 
(Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit un-
verzüglich zu überprüfen und etwaige Einwen-
dungen unverzüglich zu erheben. 

2  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr11%2Ehtm
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(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausblei-
ben von Mitteilungen 

Falls Mitteilungen oder Zahlungen, deren Ein-
gang der Kunde erwartet, dem Kunden nicht zu-
gehen, muss er die Bank unverzüglich benach-
richtigen. 

Kosten der Bankdienstleistungen 
8. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen 

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Ver-
brauchern 

Sofern keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten für Leistungen, die im Auftrag eines 
Verbrauchers erbracht werden und die, nach den 
Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergü-
tung zu erwarten sind, die gesetzlichen Vorschrif-
ten. 

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kun-
den, die keine Verbraucher sind 

Sofern keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht 
entgegenstehen, bestimmt die Bank die Höhe 
von Zinsen und Entgelten für die üblichen 
Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine 
Verbraucher sind, nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB). 

(3) Nicht entgeltfähige Leistungen 
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank 
kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen 
Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eige-
nen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Ent-
gelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zu-
lässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung erhoben. 

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht 
des Kunden bei Erhöhung 

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem 
veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der je-
weiligen Kreditvereinbarung mit dem Kunden. Die 
Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen 
mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, 
sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon 
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von 
sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Ände-
rung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der 
Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die ge-
kündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde ge-
legt. Die Bank wird zur Abwicklung eine ange-
messene Frist einräumen. 

(5) Änderungen von Entgelten bei typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genomme-
nen Leistungen 

Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, 
die von Kunden im Rahmen der Geschäftsverbin-
dung typischerweise dauerhaft in Anspruch ge-
nommen werden, werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (zum Beispiel ein On-
line-Postfach), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Die von der 
Bank angebotenen Änderungen werden nur wirk-
sam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Ver-
einbarung über die Änderung eines Entgelts, das 
auf eine über die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann 
die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich 
treffen. 

(6) Ersatz von Aufwendungen 
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von 
Aufwendungen richtet sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften. 

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarle-
hensverträgen 

Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich 
die Zinsen und die Kosten (Entgelte und Ausla-
gen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinba-
rungen und Besonderen Bedingungen sowie er-
gänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank 
gegen den Kunden 
9. Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-

ten 
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Si-

cherheiten 
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung 
bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar 
auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind 
(zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch we-
gen der Inanspruchnahme aus einer für den Kun-
den übernommenen Bürgschaft); im Fall von Ver-
braucherdarlehensverträgen gelten als bankmä-
ßige Sicherheiten nicht das Eingehen einer 
Wechselverbindlichkeit durch den Kunden zu-
gunsten der Ansprüche der Bank und Schecks im 
Sinne von § 496 Absatz 3 BGB. Hat der Kunde 
gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlich-
keiten eines anderen Kunden der Bank übernom-
men (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr12%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr13%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr13%2Ehtm
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Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der 
Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst 
ab ihrer Fälligkeit. 

(2) Veränderung des Risikos 
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen 
gegen den Kunden zunächst ganz oder teilweise 
davon abgesehen, die Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie 
auch später noch eine Besicherung fordern. Vo-
raussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände 
eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte 
Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kun-
den rechtfertigen. Dies kann insbesondere der 
Fall sein, wenn 

- sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kun-
den nachteilig verändert haben oder sich zu 
verändern drohen oder 

- sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig 
verschlechtert haben oder zu verschlechtern 
drohen. 

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht 
nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der 
Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Ver-
braucherdarlehensverträgen besteht der An-
spruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kre-
ditvertrag angegeben sind. Übersteigt der Netto-
darlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der An-
spruch auf Bestellung oder Verstärkung auch 
dann, wenn in einem abgeschlossenen Allge-
mein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von 
§ 491 Absatz 2 BGB keine oder keine abschlie-
ßenden Angaben über Sicherheiten enthalten 
sind. 

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten 

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten wird die Bank eine angemessene Frist ein-
räumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht 
zur fristlosen Kündigung nach Nummer 13 Ab-
satz (3) dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, 
wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen. 

10. Begrenzung des Besicherungsanspruchs 
und Freigabeverpflichtung 
(1) Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten so lange gel-
tend machen, bis der realisierbare Wert aller 

Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche 
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (De-
ckungsgrenze) entspricht. 

(2) Freigabe 
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die 
Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend über-
steigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Si-
cherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und 
zwar in Höhe des die Deckungsgrenze überstei-
genden Betrages; sie wird bei der Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten 
Belange des Kunden und eines dritten Siche-
rungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht neh-
men. 

(3) Sondervereinbarungen 
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Be-
wertungsmaßstab als der realisierbare Wert oder 
ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine an-
dere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten 
vereinbart, so sind diese maßgeblich. 

11. Verwertung von Sicherheiten 
(1) Wahlrecht der Bank 
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter 
mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der 
Verwertung und bei der Auswahl der zu verwer-
tenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange 
des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, 
der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicher-
heiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuer-
recht 

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatz-
steuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden über 
den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung für die Lieferung der als Sicherheit dienen-
den Sache gilt und den Voraussetzungen des 
Umsatzsteuerrechts entspricht. 

Kündigung 
12. Kündigungsrechte des Kunden 

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbin-
dung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für 
die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

(2) Kündigung aus wichtigem Grund 
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit 
oder eine abweichende Kündigungsregelung ver-
einbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann 
ausgesprochen werden, wenn hierfür ein 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr17%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr18%2Ehtm
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wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die 
Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unbe-
rührt. 

13. Kündigungsrechte der Bank 
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist 
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbin-
dung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für 
die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit un-
ter Einhaltung einer angemessenen Kündigungs-
frist kündigen. Bei der Bemessung der Kündi-
gungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Be-
lange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die 
Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertra-
ges (zum Beispiel laufendes Konto oder Karten-
vertrag) und eines Depots beträgt die Kündi-
gungsfrist mindestens zwei Monate. 

(2) Kündigung unbefristeter Kredite 
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsre-
gelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündi-
gungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen. Soweit das Bürgerli-
che Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kün-
digung eines Verbraucherdarlehensvertrages 
vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser 
Regelungen kündigen. 

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist 

Eine fristlose Kündigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbe-
ziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch un-
ter Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere vor, 

- wenn der Kunde unrichtige Angaben über 
seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, die 
für die Entscheidung der Bank über eine Kre-
ditgewährung oder über andere mit Risiken für 
die Bank verbundene Geschäfte von erhebli-
cher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarle-
hen gilt dies nur, wenn der Kunde für die Kre-
ditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen 
wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht 

hat und dies zu einem Mangel der Kreditwür-
digkeitsprüfung geführt hat oder 

- wenn eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden oder der 
Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Rückzahlung 
des Darlehens oder die Erfüllung einer sonsti-
gen Verbindlichkeit gegenüber der Bank 
– auch unter Verwertung einer hierfür beste-
henden Sicherheit – gefährdet ist oder 

- wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Be-
stellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nach Nummer 13 Absatz (2) dieser Geschäfts-
bedingungen oder aufgrund einer sonstigen 
Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank 
gesetzten angemessenen Frist nachkommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung ei-
ner vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst 
nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe be-
stimmten angemessenen Frist oder nach erfolg-
loser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist 
wegen der Besonderheiten des Einzelfalles 
(§ 323 Absätze 2 und 3 BGB) entbehrlich. 

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehens-
verträgen bei Verzug 

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderrege-
lungen für die Kündigung wegen Verzuges mit 
der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehens-
vertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maß-
gabe dieser Regelungen kündigen. 

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages 
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach 
den zwischen der Bank und dem Kunden auf 
Grundlage des Zahlungskontengesetzes ge-
troffenen Vereinbarungen und den Bestimmun-
gen des Zahlungskontengesetzes kündigen. 

(6) Abwicklung nach einer Kündigung 
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist 
wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung 
(insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) 
eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht 
eine sofortige Erledigung erforderlich ist. 

Beschwerdemöglichkeiten 
14. Beschwerde- und Alternative Streitbeile-

gungsverfahren 
Folgende Beschwerde- und alternative Streitbei-
legungsverfahren werden angeboten: 

- Sollte sich der Kunde im Zusammenhang mit 
einer Vereinbarung mit der Bank und/oder den 
von der Bank erbrachten Leistungen beschwe-
ren oder Ansprüche geltend machen wollen 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr19%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr21%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FBauHoKoHGB_44%2FPrivAGBBanken%2Fcont%2FBauHoKoHGB%2EPrivAGBBanken%2Eanr21%2Ehtm
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oder sich eine Streitigkeit ergeben, wird emp-
fohlen, sich zunächst an die Bank zu wenden, 
um eine gütliche Einigung zu erzielen: 
Beschwerden können vom Kunden in deut-
scher Sprache an das Beschwerdemanage-
ment der AS Magnetiq Bank an Brivibas iela 
54, Riga, LV-1011, Lettland oder per E-Mail an 
info@magnetiqbank.com gerichtet werden. 
Die Beantwortung von Beschwerden erfolgt in 
der Regel innerhalb von 10 Tagen. Beschwer-
den sollten eine Sachverhaltsdarstellung sowie 
Kontaktdaten (Name, Adresse, ggf. E-Mail-Ad-
resse) des Kunden enthalten. Die Beschwerde 
ist für den Kunden kostenfrei; etwaige Ausla-
gen werden dem Kunden jedoch nicht erstat-
tet. 

- Unbeschadet des Rechts, eine Klage bei ei-
nem zuständigen Gericht einzureichen oder 
sich an die in dieser Ziffer 14 genannten, wei-
teren Stellen zu wenden, kann der Kunde auch 
eine Beschwerde einreichen und/oder ein au-
ßergerichtliches Streitbeilegungsverfahren bei 
den folgenden Stellen in der Republik Lettland 
einleiten: 

(i) Kommission für die Beilegung von Ver-
braucherstreitigkeiten, die vom Zent-
rum für Verbraucherschutz (Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrs – PTAC) 
betrieben wird; Eingaben können in 
englischer Sprache an Brivibas iela 55, 
Riga, LV-1011, Lettland oder per E-Mail 
an ptac@ptac.gov.lv gerichtet werden; 
weitere Informationen zu den in Lett-
land anerkannten Streitbeilegungsstel-
len für Verbraucher, einschließlich der 
Kommission für die Beilegung von Ver-
braucherstreitigkeiten, finden Sie im In-
ternet in englischer Sprache unter 
https://www.ptac.gov.lv/en/out-court-
consumer-dispute-database; 

(ii) Ombudsmann der Finanzvereinigung 
Lettlands als außergerichtliche Streit-
beilegungsstelle für Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Finanzdienstleis-
tungen, einschließlich Verbraucherkre-
ditdienstleistungen; Eingaben können 
in englischer Sprache an Roberta 
Hirsa street 1, Riga, LV-1045, Lettland 
oder per E-Mail an ombuds@financelat-
via.eu gerichtet werden. 

Die vorgenannten Beschwerde- und Streitbei-
legungsverfahren stehen zusätzlich zu allen 
anderen Rechten oder Rechtsbehelfen zur 
Verfügung, die dem Kunden nach geltendem 
Recht zustehen. 

- Daneben kann sich der Kunde jederzeit kos-
tenfrei bei der Latvijas Banka beschweren. Die 
Latvijas Banka ist die für die AS Magnetiq Bank 
zuständige Aufsichtsbehörde in der Republik 
Lettland. Beschwerden können in englischer 
Sprache an K. Valdemara iela 2A, Riga, LV-
1050, Lettland oder per E-Mail an info@bank.lv 
gerichtet werden. Beschwerden sollten eine 
Sachverhaltsdarstellung sowie Kontaktdaten 
(Name, Adresse, ggf. E-Mail-Adresse) des 
Kunden enthalten. Die Latvijas Banka kann auf 
Basis einer Beschwerde aufsichtliche Maßnah-
men gegen die AS Magnetiq Bank und/oder 
ihre Geschäftsleiter einleiten (z.B. Auskunftser-
suchen, Prüfungen oder aufsichtliche Anord-
nungen). Einzelne Streitfälle entscheidet die 
Latvijas Banka jedoch nicht.  

- Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, 
sich jederzeit kostenlos bei der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu 
beschweren. Beschwerden können in deut-
scher oder englischer Sprache an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, oder 
per E-Mail an poststelle@bafin.de gerichtet 
werden. Sie sollten eine Sachverhaltsdarstel-
lung sowie Kontaktdaten (Name, Adresse, ggf. 
E-Mail-Adresse) des Kunden enthalten. Die 
BaFin ist nicht die für die Bank zuständige Auf-
sichtsbehörde, da die Bank ihre Dienstleistun-
gen in Deutschland auf Grundlage des § 53b 
des Kreditwesengesetzes (grenzüberschrei-
tende Tätigkeit eines EU-Kreditinstituts) er-
bringt. Die BaFin nimmt Beschwerden jedoch 
entgegen, prüft sie im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit und leitet sie gegebenenfalls an die zu-
ständige Latvijas Banka weiter. 


